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►AKTUELL: STEUERÄNDERUNGSGESETZ 2025 VERABSCHIEDET

Kurz vor dem Weihnachtsfest wurde des Steuerän-
derungsgesetz 2025 veröffentlicht. Auch hier wirkte 
die Regel, für die der Bundestag selbst sein ehemali-
ges Mitglied Dr. Peter Struck wie folgt zitiert: „Kein 
Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es 
eingebracht worden ist.“ 
In diesem Fall sind – neben im Kern m. E. guten und 
wirklich gebotenen Anpassungen – die schon im Re-
ferentenentwurf vorhandenen Probleme geblieben. 
Ein Problem ist die Senkung des Umsatzsteuersatzes 
für Speisen in der Gastronomie auf 7 %. Der ermäßig-
te Steuersatz wurde bereits während der Pandemie 
ab 01.07.2020 eingeführt und mit Ablauf der Silves-
terfeier Ende 2023 wieder abgeschafft. Nun wird er 
erneut eingeführt. Aus meiner Sicht ist dies eine sehr 
schlechte Regelung, da das Schaukeln zwischen dem 
Normalsatz und dem ermäßigten Satz in der einen 
Richtung immer an die Kunden weitergegeben wird, 
in der anderen Richtung aber kaum. Besonders deut-

lich wird das z. B. bei der Verpflegung für Kinder-
gärten, Schulen und Hochschulen. Auch hier ist ein-
fach mehr Effizienzdruck vonnöten. Das mehr oder 
weniger professionelle Wehklagen der Branche hält 
unvermindert an – egal was der Gesetzgeber tut. Ins-
besondere wenn Gesetzgeber und Regierung es nicht 
schaffen, die Finger vom Druck auf den Mindestlohn 
zu lassen, sollte man es ggf. schlicht akzeptieren, 
wenn sich Gastronomie unter den gegebenen Um-
ständen weniger rechnet. Wir befinden uns in einem 
Markt und dann wird es eben weniger Gastronomie 
geben. Deswegen wird niemand verhungern. Dies 
durch willkürliche staatliche Subventionen einhegen 
zu wollen, ist schlicht eine falsche Prioritätensetzung. 
Andere erstaunliche Änderungen im parlamentari-
schen Verfahren sind, dass Gewerkschaftsbeiträge 
nun unabhängig von den Pauschbeträgen für Wer-
bungskosten abgezogen werden dürfen und dass die 
Höchstbeträge für Parteispenden verdoppelt werden. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG JANUAR UND FEBRUAR 2026 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 12.01.2026 10.02.2026 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 12.01.2026 10.02.2026 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – 10.02.2026 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.01.2026 16.02.2026 

Gewerbesteuer – 16.02.2026 

Grundsteuer – 16.02.2026 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 19.02.2026 

Sozialversicherung4 28.01.2026 25.02.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfol-

gen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass 
die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachwei-
se. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Abfindung 
einer Pensionszusage 
Verzichtet der beherrschende Gesellschafter einer 
GmbH vor Eintritt des Versorgungsfalls auf seine 
Ansprüche aus einer Pensionszusage und erhält er 
hierfür eine Abfindung, liegt hierin keine verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA), wenn die Pensionszu-
sage aus betrieblichen Gründen abgefunden wird. 
Der Bundesfinanzhof hat sich mit diesem Beschluss 
einerseits von seiner früheren Rechtsprechung abge-
grenzt und andererseits das Urteil des Finanzgerichts 
Münster bestätigt (Az. VIII R 17/23). Dieses hatte 
entschieden, dass die Kapitalabfindung einer gegen-
über dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führer bestehenden Pensionszusage bei betrieblicher 
Veranlassung – hier im Fall der wirtschaftlichen Kri-
se der Gesellschaft – keine vGA darstelle, wenn es 
eine klare, im Voraus getroffene, zivilrechtlich wirk-
same und tatsächliche Vereinbarung zwischen dem 
Gesellschafter-Geschäftsführer und der Gesellschaft 
gebe. Es betonte zudem, dass die Kapitalabfindung 
im Austausch gegen den Wegfall des Pensionsan-
spruchs des Gesellschafter-Geschäftsführers mit dem 
Ziel der Sanierung der Gesellschaft erfolgte. 
Hinweis: Durch die Bestätigung des Urteils des Fi-
nanzgerichts durch den Bundesfinanzhof ist auch 
keine vGA im Hinblick auf einen Verstoß gegen die 
Vorgaben des formellen Fremdvergleichs gegeben.  
Ein ordentlicher und gewissenhafter Fremd-Ge-
schäftsführer hätte der Abfindungsvereinbarung im 
Interesse der GmbH und zudem hätte auch ein or-
dentlicher und gewissenhafter fremder Dritter als 
Pensionsbegünstigter der Vereinbarung zugestimmt. 

Freistellungsbescheinigungen für Bauleistungen: 
Sofortausstellung nicht mehr möglich 
Die Freistellungsbescheinigung für Bauleistungen (§ 
48b EStG) ist ein offizielles Dokument, welches Un-
ternehmen im Baugewerbe benötigen, um von Steu-
erabzügen für bestimmte Bauleistungen befreit zu 
werden. Der Antrag sollte künftig frühzeitig gestellt 
werden, denn diese Freistellungsbescheinigungen 
können im Finanzamt vor Ort nicht mehr sofort aus-
gestellt und direkt ausgehändigt werden (sog. So-
fortausstellung). Grund ist die bundesweit einheitli-
che Umstellung des Verfahrens zur zentralen Spei-
cherung der Freistellungsdaten. D. h., die Bearbei-
tung der Anträge auf Freistellungsbescheinigungen 
wird künftig bundeseinheitlich maschinell durchge-
führt, was einen gewissen zeitlichen Vorlauf bis zur 
Erteilung der Bescheinigung erfordert. Wegen des 
Postversands der Bescheinigung wird automatisch 
eine sog. Vordatierungsfrist von mindestens drei Ta-
gen berücksichtigt, die sich jedoch durch Wochenen-
den oder Feiertage verlängern kann. 

Hinweis: Der Antrag auf Ausstellung einer Freistel-
lungsbescheinigung sollte 14 Tage im Voraus bei den 
zuständigen Finanzämtern eingereicht werden – ins-
besondere dann, wenn ein Abgabetermin für die 
Vorlage beim Auftraggeber einzuhalten ist. Der An-
trag (formlos) kann über das elektronische Portal 
ELSTER oder per E-Mail oder Brief gestellt werden. 

Verlustnutzung trotz Anteilsübernahme 
Eine GmbH erzielte im Streitjahr 2017 ein zu versteu-
erndes Einkommen in Höhe von 1.843.459 Euro. Im 
Jahr 2018, welches auf Grund einer Verschmelzung 
mit Wirkung zum 30.09.2018 endete, erzielte die 
GmbH einen Verlust in Höhe von 14.058 Euro. Noch 
vor der Verschmelzung hatte eine andere GmbH am 
17.10.2018 100 Prozent der Anteile an der verlusttra-
genden Gesellschaft erworben. Das beklagte Finanz-
amt verweigerte daraufhin einen Verlustrücktrag in 
das Jahr 2017 mit Verweis auf § 8c KStG. Der Verlust 
sei nicht mehr abziehbar, da ein schädlicher Beteili-
gungserwerb vorlag. Verluste, die bis zum Erwerbs-
zeitpunkt entstanden seien, dürften weder vor- noch 
rückgetragen werden. Die Verschmelzungsrückwir-
kung ändere daran nichts. 
Die Richter des Bundesfinanzhofs widersprachen 
dieser Ansicht, denn § 8c KStG greife hinsichtlich des 
Verlustvortrags, nicht jedoch für den Verlustrücktrag 
(Az. I R 1/23). Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs will die Vorschrift verhindern, dass vor dem 
Anteilseignerwechsel entstandene Verluste für das 
wirtschaftliche Engagement des neuen Anteilseigners 
genutzt werden. Werde der Verlust jedoch in ein Jahr 
zurückgetragen, in dem der Gesellschafterbestand 
noch unverändert war, bleibe die wirtschaftliche 
„Identität“ der Gesellschaft gewahrt. § 8c KStG stehe 
einem solchen Verlustrücktrag nicht entgegen. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Steueränderungsgesetz 2025 verkündet 
Der Bundesrat hat am 19.12.2025 das Steuerände-
rungsgesetz beschlossen. Nach Ausfertigung durch 
den Bundespräsidenten wurde es am 23.12.2025 ver-
öffentlicht. Es tritt überwiegend ab 01.01.2026 in 
Kraft. Das Gesetz enthält u. a. folgende Maßnahmen: 
1. Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie 

wird ab 01.01.2026 dauerhaft auf 7 % reduziert. 
Für Getränke bleibt es beim Regelsteuersatz. 

2. Durch die Anhebung der Entfernungspauschale 
auf 38 Cent/km wird die Entlastung für Fern-
pendler verstetigt und zur Gleichbehandlung ab 
dem ersten Entfernungskilometer gewährt. 

3. Die zeitliche Befristung der Mobilitätsprämie 
wird aufgehoben, so dass auch Steuerpflichtige 
mit geringem Einkommen über das Jahr 2026 hin-
aus die Mobilitätsprämie erhalten. 
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4. Die Übungsleiterpauschale wird von 3.000 € auf 
3.300 € angehoben und die Ehrenamtspauschale 
von 840 € auf 960 €. 

5. Für gemeinnützige Einrichtungen werden steuer-
liche Freigrenzen betreffend die Einnahmen aus 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben von 45.000 € 
auf 50.000 € angehoben.  

Allgemeine Hinweise zur Berücksichtigung von 
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche 
Belastung 
Das Bundesministerium der Finanzen hat das gel-
tende Schreiben zu den allgemeinen Grundsätzen für 
die steuerliche Behandlung von Unterhaltsaufwen-
dungen als außergewöhnliche Belastung (§ 33a Abs. 
1 EStG) in einem aktuellen Schreiben überarbeitet. 
Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde § 33a Ab-
satz 1 EStG ab dem Veranlagungszeitraum 2025 um 
einen Satz 12 erweitert, wonach der Abzug von Un-
terhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastung 
nach § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG in Form von Geld-
zuwendungen nur noch dann möglich ist, wenn die 
Zahlung des Unterhalts durch Banküberweisung auf 
ein Konto des Unterhaltsempfängers erfolgt. 
Das überarbeitete Schreiben ist ab dem Veranla-
gungszeitraum 2025 anzuwenden und ersetzt das 
Schreiben vom 06.04.2022. 

Abziehbarkeit von Beiträgen zu einer freiwilligen 
privaten Pflegezusatzversicherung als Sonderaus-
gaben? 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Beiträge zu 
einer privaten Pflegezusatzversicherung auch künf-
tig nicht steuerlich als Sonderausgaben abgezogen 
werden dürfen, selbst wenn sie nur das sozialhilfe-
gleiche Niveau sichern sollen. Die Richter sehen da-
rin keinen Verstoß gegen das Grundgesetz. 
Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen für eine 
freiwillige private Pflegezusatzversicherung, die der 
(teilweisen) Absicherung von nicht durch die Pflege-
Pflichtversicherung gedeckten Kosten wegen dau-
ernder Pflegebedürftigkeit dient, sei verfassungs-
rechtlich nicht geboten, da der Gesetzgeber sich be-
wusst für ein Teilleistungssystem entschieden hat. 
Nach der ab 2010 geltenden Rechtslage sind Beiträge 
zur Basis-Krankenversicherung, die zur Erlangung 
eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erfor-
derlich ist, und zur gesetzlichen Pflegeversicherung 
in voller Höhe als Sonderausgaben abziehbar. Dem-
gegenüber werden Aufwendungen für einen darüber 
hinausgehenden Kranken- oder Pflegeversicherungs-
schutz und sonstige Vorsorgeaufwendungen mit 
Ausnahme von Altersvorsorgebeiträgen (also z. B. 
Arbeitslosen-, Unfall-, Erwerbsunfähigkeits-, Haft-
pflicht- und Risikoversicherungen) nur im Rahmen 
eines gemeinsamen Höchstbetrags steuerlich berück-

sichtigt, der allerdings regelmäßig bereits durch die 
Beiträge zur Basisabsicherung ausgeschöpft wird. 
Dies hat der Bundesfinanzhof nun klargestellt. 
Im Streitfall hatten die Kläger jeweils eine freiwillige 
private Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, 
mithilfe derer sie die finanziellen Lücken schließen 
wollten, die sich im Falle dauernder Pflegebedürftig-
keit vor allem bei höheren Pflegegraden aufgrund 
der den tatsächlichen Bedarf nicht abdeckenden Leis-
tungen der gesetzlichen Pflegeversicherung ergäben. 
Die hierfür aufgewendeten Beiträge blieben im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung wegen der 
anderweitigen Ausschöpfung des Höchstbetrags oh-
ne steuerliche Auswirkung. Die Kläger waren der 
Ansicht: So, wie der Sozialhilfeträger die Heimpfle-
gekosten des Sozialhilfeempfängers übernehme, 
müssten auch die Beiträge für ihre Zusatzversiche-
rungen, die lediglich das sozialhilfegleiche Versor-
gungsniveau im Bereich der Pflege gewährleisteten, 
zur Wahrung der Steuerfreiheit des Existenzmini-
mums einkommensteuerrechtlich berücksichtigt 
werden. Der Bundesfinanzhof hat die gesetzliche 
Beschränkung des Sonderausgabenabzugs für ver-
fassungsgemäß erachtet und von einer Vorlage an 
das Bundesverfassungsgericht abgesehen. 

►ERBSCHAFTSTEUER 

Wann beginnt die Festsetzungsfrist für die Erb-
schaftsteuer beim Auffinden eines Testaments? 
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass die Fest-
setzungsfrist für die Erbschaftsteuer erst dann zu 
laufen beginnt, wenn der Erwerber gesicherte 
Kenntnis von seiner rechtlich wirksamen Erbenstel-
lung hat. Maßgeblich ist also der Zeitpunkt, zu dem 
der Erbe weiß oder wissen muss, dass der Erwerb 
zivilrechtlich feststeht (Az. II R 28/22). 
Im konkreten Fall war der Kläger der Neffe der im 
November 1988 verstorbenen Erblasserin. Diese hatte 
mit Testament vom 21.06.1983 den Kläger und des-
sen Schwester zu gleichen Teilen als Erben einge-
setzt. Ein am 05.01.1989 erteilter Erbschein wies den 
Kläger und dessen Schwester als Erben zu je 1/2 
aufgrund gesetzlicher Erbfolge aus. Das zuständige 
Finanzamt setzte mit bestandskräftigem Bescheid 
vom 05.07.1994 Erbschaftsteuer fest. Dabei ging es 
davon aus, dass der Kläger hälftiger Erbe aufgrund 
gesetzlicher Erbfolge geworden ist. Später fand der 
Kläger ein weiteres Testament vom 11.08.1988. In 
diesem hatte die Erblasserin den Kläger zum Allein-
erben bestimmt. Der Kläger legte im Mai 2003 dem 
Amtsgericht das von ihm nach der Erteilung des Erb-
scheins vom 05.01.1989 aufgefundene Testament der 
Erblasserin vom 11.08.1988 vor und beantragte einen 
ihn als Alleinerben ausweisenden Erbschein. Mit 
Vorbescheid vom 27.09.2007 kündigte das Nachlass-
gericht an, den Erbschein wie beantragt zu erteilen. 
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Die hiergegen gerichteten Beschwerden der Schwes-
ter hatten von dem Landgericht und dem Oberlan-
desgericht keinen Erfolg. Am 07.10.2009 wurde dem 
Kläger ein Erbschein erteilt, der ihn als Alleinerben 
der Erblasserin auswies. Am 22.09.2010 erließ das 
Finanzamt einen Änderungsbescheid nach § 173 Abs. 
1 Nr. 1 der Abgabenordnung und setzte gegen den 
Kläger als Alleinerben Erbschaftsteuer fest. Der Klä-
ger war der Ansicht, dass die Festsetzungsfrist abge-
laufen sei. Seine Klage hatte in erster Instanz vor dem 
Finanzgericht Düsseldorf keinen Erfolg. 
Der Bundesfinanzhof wies seine Revision zurück. 
Maßgebender Zeitpunkt, zu dem ein testamentarisch 
eingesetzter Erbe sichere Kenntnis im Sinne von § 
170 Abs. 5 Nr. 1 AO von seiner Erbeinsetzung hat, sei 
der Zeitpunkt einer Entscheidung des Nachlassge-
richts über die Wirksamkeit des Testaments im Erb-
scheinverfahren, wenn ein anderer möglicher Erbe 
der Erteilung des Erbscheins entgegentritt. Entgegen 
der Ansicht des Klägers sei die Anlaufhemmung 
nach § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO nicht durch die Erteilung 
des Erbscheins im Januar 1989 verbraucht, da dieser 
auf der gesetzlichen Erbfolge beruhte und nicht – wie 
der Vorbescheid vom 27.09.2007 – auf dem rechtsgül-
tigen Erwerb aufgrund des Testaments vom 
11.08.1988. Auf die Erteilung des Erbscheins im Jahre 
2009 nach rechtskräftigem Abschluss des Erbschein-
verfahrens komme es nicht an. Nach Auffassung der 
Richter begann die Festsetzungsfrist somit mit Ab-
lauf des Jahres 2007 und endete gemäß § 169 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 AO mit Ablauf des Jahres 2011. 

►UMSATZSTEUER 

Informationen zur Umsatzsteuerbefreiung von Vor-
trägen, Kursen und anderen Veranstaltungen wis-
senschaftlicher oder belehrender Art 
Nach § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG sind Vorträge, 
Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftli-
cher oder belehrender Art unter bestimmten Voraus-
setzungen umsatzsteuerfrei. Veranstaltungen in die-
sem Sinne sind solche, die als Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen, als Schul- oder Hochschulunter-
richt, als Ausbildung, Fortbildung oder berufliche 
Umschulung zu qualifizieren sind. Mit einem Infor-
mationsblatt des Bundesministeriums der Finanzen 
werden Unternehmer über die Kriterien informiert, 
die für das Vorliegen von begünstigten Leistungen 
im Rahmen von Schul- oder Hochschulunterricht, 
Ausbildung, Fortbildung oder beruflicher Umschu-
lung maßgeblich sind. Auch Unterricht im Bereich 
der Erwachsenenbildung kann Schul- und Hoch-
schulunterricht sein. Auf den Bereich der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen sind die im Informa-
tionsblatt aufgeführten Kriterien nicht anzuwenden. 
Das Informationsblatt nennt die maßgeblichen Krite-
rien der Bereiche  

1. Inhalt der Veranstaltung, 
2. Zielsetzung der Veranstaltung, 
3. Objektive Eignung der Lehrkraft, 
die für das Vorliegen einer Veranstaltung im Sinne 
des § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG insgesamt erfüllt 
sein müssen. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Neue Grundsteuer „Bundesmodell“ verfassungs-
konform 
Der Bundesfinanzhof hält die Vorschriften des Er-
tragswertverfahrens, die nach dem sog. Bundesmo-
dell in elf Ländern für die Bewertung von Woh-
nungseigentum als Grundlage für die Berechnung 
der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen 
werden, für verfassungskonform. 
Geklagt hatten Wohnungseigentümer aus den Bun-
desländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Ber-
lin. Die Kläger in dem Verfahren II R 25/24 waren 
Miteigentümer einer 54 qm umfassenden vermiete-
ten Eigentumswohnung. Die Wohnung befand sich 
in guter Wohnlage in Köln, im Souterrain eines vor 
1949 errichteten Mehrfamilienhauses. Der Klägerin 
des Verfahrens II R 31/24 gehörte eine im Jahr 1995 
erbaute, selbstgenutzte Wohnung mit 70 qm Wohn-
fläche in einer sächsischen Gemeinde. Der Kläger in 
dem Verfahren II R 3/25 war Eigentümer einer ver-
mieteten Wohnung mit 58 qm in einem vor 1949 er-
bauten Mehrfamilienhaus in einfacher Wohngegend 
in Berlin. Die jeweiligen Finanzämter hatten in allen 
drei Fällen den jeweiligen Grundsteuerwert zum 
Stichtag 01.01.2022 auf Basis des Ertragswertverfah-
rens (vgl. § 249 Abs. 1 Nr. 4, § 250 Abs. 2 Nr. 4, § 252 
Satz 1 des Bewertungsgesetzes) berechnet. Der fest-
gestellte Grundsteuerwert wurde dann der Festset-
zung der Grundsteuer ab 01.01.2025 durch die jewei-
lige Kommune zugrunde gelegt. 
Nach erfolglosem Einspruchsverfahren und zurück-
gewiesenen Klagen gegen die Berechnung des 
Grundsteuerwerts machten die Kläger in den Revisi-
onsverfahren vor dem Bundesfinanzhof erneut um-
fangreiche Verstöße gegen das Grundgesetz geltend. 
Die Richter des Bundesfinanzhofs bestätigten jedoch 
inhaltlich die Auffassungen der Vorinstanzen und 
versagten den Revisionen in der Sache den Erfolg. 
Der Bundesfinanzhof ist nicht von der Verfassungs-
widrigkeit der in den Streitfällen anzuwendenden 
Regelungen überzeugt; eine Vorlage an das Bundes-
verfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 GG kommt 
daher nicht in Betracht. 
Hinweis: Die Bundesländer Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen ver-
wenden nicht das sog. Bundesmodell, sondern eige-
ne Ländermodelle. Auch hierzu sind Verfahren beim 
Bundesfinanzhof anhängig. 


